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alle Angaben ohne Gewähr

zum kleinen Preis 
vor Ort unterwegs

Wie es aussieht
Das SozialTicket besteht aus zwei Teilen:
1. Kundenkarte mit Kunststoffhülle (kostenlos 
    erhältlich bei Ihrem Jobcenter oder Sozialamt)
2. Monatswertmarke (Kauf bei der MVG)

www.mvg-online.de

Das SozialTicket
im Märkischen Kreis

Das SozialTicket
im Märkischen Kreis



Mit dem SozialTicket sind Sie zum kleinen Preis 
mobil. Nutzen Sie für Ihre täglichen Erledigungen 
rund um die Uhr alle Linienbusse und Regionalbah-
nen im jeweiligen Geltungsbereich.

Wer es haben kann
Bezugsberechtigt für das SozialTicket sind alle Per-
sonen, die im Märkischen Kreis

- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (SGB II)
- Leistungen für Grundsicherung im Alter 
 und bei Erwerbsminderung sowie laufende Hilfe  
 zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 
 („Sozialhilfe“, SGB XII)

- Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
  leistungsgesetz oder

- laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge 
 nach dem Bundesversorgungsgesetz beziehen

Wer fahren darf
Mitfahren darf nur der Ticketinhaber. Bitte führen 
Sie stets das SozialTicket und Ihren Lichtbildaus-
weis mit.

Wo es gültig ist
Die Wertmarken gibt es für zwei Geltungsbereiche: 

- für eine Stadt oder Gemeinde = 25,00 Euro
- für den gesamten Märkischen Kreis = 35,00 Euro

Wie lange das Ticket gültig ist
Die Wertmarke ist immer vom 15. eines Monats bis 
zum 14. des Folgemonats gültig.

Wo die Wertmarke erhältlich ist
Wertmarken gibt es nur in den MVG-Service-Cen-
tern und den -Vorverkaufsstellen und nicht beim 
Fahrpersonal. Beim Kauf weisen Sie sich bitte 
durch einen Lichtbildausweis aus.
Wertmarken können zwischen dem 6. Werktag des 
Monatsanfangs und dem 6. Werktag vor Monatsen-
de erworben werden. Der Samstag gilt als Werktag.
(Im April 2018 wäre dies bspw. vom 9. bis 24. April.)

Beim Kauf einer Wertmarke wird die Nummer der 
Kundenkarte auf der Wertmarke eingetragen. Nur 
mit eingetragener Kundenkartennummer auf der 
Wertmarke ist das Ticket gültig.
Der Gültigkeitszeitraum der Kundenkarte sowie 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Geschlecht 
werden durch die ausgebende Sozialbehörde ein-
getragen bzw. festgelegt.

Geltungsbereich 
des SozialTickets 
zu 35 Euro

Das SozialTicket –
Ihre persönliche Zeitkarte


